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Norm

AVG §1;

BDG 1979 §101 Abs1;

StGdBG OÖ 1956 §105 Abs2;

StGdBG OÖ 1956 §77 Abs1;

Rechtssatz

Da die Disziplinaroberkommission (zum Unterschied von der Disziplinarkommission nach) § 77 Abs 1 OÖ StGdBG in

Berufungssenaten zu entscheiden hat, bestehen im Hinblick darauf, daß der betre@ende Berufungsbescheid (nach der

Bezeichnung in seinem Kopf) von einem bestimmten Berufungssenat erlassen wurde und als entscheidende

Organwalter dieses Spruchkörpers Personen genannt werden, die nach der Verlautbarung über die Bestellung der

Disziplinaroberkommission, Disziplinarkommission, Disziplinarsenate und Berufungssenate im Amtsblatt der

Landeshauptstadt Linz Nr 24/1989 vom 27.12.1989, Seite 513 @, bestellt wurden, diese Funktion auszuüben, keine

Zweifel, den angefochtenen Bescheid der Disziplinaroberkommission zuzurechnen, auch wenn die

Disziplinaroberkommission im Berufungsbescheid nicht ausdrücklich genannt ist.
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